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Ordentliche Hauptversammlung der  
Wüstenrot & Württembergische AG am  
Donnerstag, den 22. Mai 2025

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schrift-
lich an den

Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG
z. Hd. Frau Dr. Margret Obladen
Leiterin Konzernrecht
70801 Kornwestheim

zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage 
vor der Hauptversammlung, also bis Montag, den 21. April 
2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung wer-
den – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt-
gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlan-
gens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden 
außerdem unter der Internetadresse www.ww-ag.com/go/ir/
hv-ww zugänglich gemacht und nach Maßgabe von § 125 
AktG mitgeteilt.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelun-
gen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 122 Absatz 1 und 2 AktG

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktio-
näre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; 
das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Sat-
zung kann das Recht, die Einberufung der Hauptver-
sammlung zu verlangen, an eine andere Form und an 
den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital 
knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass 
sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 

Wüstenrot & Württembergische AG

Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung

Auf Grundlage der Ermächtigung in § 14 Abs. 2 der Sat-
zung in Verbindung mit § 118a AktG hat der Vorstand am  
10. März 2025 beschlossen, dass die Hauptversammlung 
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird. 
Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigter ist ausgeschlossen.

Verlangen der Tagesordnungsergänzung gemäß § 122 
Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 
500.000,00 erreichen (dies entspricht 95.603 Stückaktien), 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt und bekanntgemacht werden. Dabei müssen 
die Aktionäre nachweisen, dass sie seit mindestens 90 
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der 
Gesellschaft Inhaber der Aktien sind und sie die Aktien bis 
zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
Auf die Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG 
Anwendung. Im Übrigen findet § 121 Abs. 7 AktG entspre-
chend Anwendung. Danach ist der Tag des Zugangs des 
Verlangens bei der Gesellschaft nicht mitzurechnen. Eine 
Verlegung von einem Sonntag, Sonnabend oder Feiertag 
auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden 
Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzu-
wenden.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE

gemäß § 122 Abs. 2 AktG, gemäß §§ 126 Abs. 1, 127, 130a Abs. 5 Satz 3, 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG, gemäß 
§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG, gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5, 6 AktG sowie 
gemäß §§ 118a Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG
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des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie 
die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, 
verlangen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des 
Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, 
bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage 
vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen.

§ 121 Absatz 7 AktG

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung 
zurückberechnet werden, ist der Tag der Versammlung 
nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonn-
tag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen 
zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag 
kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwen-
den. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die 
Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen.

§ 70 AktG

 Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon ab-
hängig, dass der Aktionär während eines bestimmten 
Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem 
Eigentum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kre-
ditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut, ein Wertpa-
pierinstitut oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b 
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Kreditwesengeset-
zes tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit ei-
nes Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, 
wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, 
als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung 
einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertra-
gung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben 
hat.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126  
Abs. 1, 127, 130a Abs. 5 Satz 3, 118a Abs. 1 Satz 2  
Nr. 3 AktG

Jeder Aktionär der Gesellschaft hat das Recht, auch vor 
der Hauptversammlung Gegenanträge zu Vorschlägen von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der 
Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zu stellen. Solche 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, einschließlich des Na-
mens des Aktionärs, sind von der Gesellschaft nach nähe-
rer Maßgabe von § 126 AktG, § 127 AktG zugänglich zu 
machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor 
der Hauptversammlung, also bis Mittwoch, den 7. Mai 2025, 
24:00 Uhr (MESZ),

unter der Adresse

Wüstenrot & Württembergische AG
Frau Dr. Margret Obladen
Leiterin Konzernrecht
70801 Kornwestheim

oder per E-Mail an  
E-Mail-Adresse hauptversammlung@ww-ag.com,

zugehen. Das Zugänglichmachen erfolgt nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regeln unter der Internetadresse www.
ww-ag.com/go/ir/hv-ww. Betrifft der zugänglich zu machen-
de Vorschlag eines Aktionärs die Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern, versieht der Vorstand den Vorschlag des Aktionärs 
mit
 •  dem Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Abs. 2 

AktG,
 •  der Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Abs. 2 

Satz 3 AktG widersprochen wurde und
 •  der Angabe, wie viele Sitze im Aufsichtsrat mindestens 

jeweils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, 
um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1 
AktG zu erfüllen.

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegen-
anträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der 
genannten Internetadresse veröffentlicht.

Gegenanträge brauchen gemäß § 126 Abs. 2 AktG nicht 
zugänglich gemacht zu werden, 
 •  soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen 

strafbar machen würde,
 •  wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder sat-

zungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung füh-
ren würde,

 •  wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offen-
sichtlich falsche oder irreführende Angaben oder Belei-
digungen enthält,

 •  wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegen-
antrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversamm-
lung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich ge-
macht worden ist,

 •  wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesent-
lich gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren 
bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der 
Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht wor-
den ist und in der Hauptversammlung weniger als der 
zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn 
gestimmt hat,

 •  wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der 
Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht ver-
treten lassen wird, oder

 •  wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei 
Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Ge-
genantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht ferner nicht zugänglich gemacht 
zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 
beträgt.

mailto:hauptversammlung%40ww-ag.com?subject=
https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww


Seite 3 von 8

Bei Vorliegen eines vorstehend genannten Grundes gemäß 
§ 126 Abs. 2 AktG brauchen auch Wahlvorschläge nicht zu-
gänglich gemacht zu werden. Einen Wahlvorschlag braucht 
der Vorstand darüber hinaus auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Be-
ruf, Wohnort und Angaben zur Mitgliedschaft der zur Wahl 
in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Person in anderen ge-
setzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die 
nach § 126 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu machen 
sind, gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung ge-
stellt. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht 
im Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung im Akti-
enregister als Aktionär eingetragen und zu der virtuellen 
Hauptversammlung angemeldet ist, muss der entsprechen-
de Antrag in der virtuellen Hauptversammlung nicht be-
handelt werden. Die Gesellschaft wird sicherstellen, dass 
ordnungsgemäß zu der virtuellen Hauptversammlung an-
gemeldete Aktionäre das Stimmrecht zu ordnungsgemäß 
gestellten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen ab deren 
Zugänglichmachung auf der Internetseite der Gesellschaft 
ausüben können.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge 
können auch während der virtuellen Hauptversammlung im 
Wege der Videokommunikation gestellt werden. Die Video-
kommunikation erfolgt über den Online-Service zur Haupt-
versammlung unter der Internetadresse www.ww-ag.com/
go/ir/hv-ww. Die Gesellschaft behält sich vor, gemäß § 130a 
Abs. 6 AktG die Funktionsfähigkeit der Videokommunikati-
on zwischen dem jeweiligen Aktionär und der Gesellschaft 
in der virtuellen Hauptversammlung vor dem entsprechen-
den Redebeitrag des Aktionärs zu überprüfen und diesen 
zurückzuweisen, wenn die Funktionsfähigkeit nicht sicher-
gestellt ist.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelun-
gen des Aktiengesetzes, die auch bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen von dem Zugänglichmachen von 
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen werden 
kann, lauten wie folgt:

§ 126 AktG

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des 
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 
genannten Berechtigten unter den dortigen Vorausset-
zungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär min-
destens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft 
einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vor-
stand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 
Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag 
des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotier-
ten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die 
Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 
gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen 
nicht zugänglich gemacht zu werden,

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichma-
chen strafbar machen würde,

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder sat-
zungswidrigen Beschluß der Hauptversammlung 
führen würde,

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten of-
fensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder 
wenn sie Beleidigungen enthält,

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Ge-
genantrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptver-
sammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich 
gemacht worden ist,

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit we-
sentlich gleicher Begründung in den letzten fünf 
Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversamm-
lungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich 
gemacht worden ist und in der Hauptversammlung 
weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 
Grundkapitals für ihn gestimmt hat,

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der 
Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht 
vertreten lassen wird, oder

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei 
Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten 
Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 
lassen.

 Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht 
zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5 000 Zei-
chen beträgt.

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand 
der Beschlußfassung Gegenanträge, so kann der Vor-
stand die Gegenanträge und ihre Begründungen zu-
sammenfassen. 

(4) Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten Anträ-
ge, die nach den Absätzen 1 bis 3 zugänglich zu ma-
chen sind, als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung 
gestellt. Die Gesellschaft hat zu ermöglichen, dass das 
Stimmrecht zu diesen Anträgen ausgeübt werden kann, 
sobald die Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmä-
ßigen Voraussetzungen für die Ausübung des Stimm-
rechts nachweisen können. Sofern der Aktionär, der 
den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert 
und, sofern eine Anmeldung erforderlich ist, nicht ord-
nungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, 
muss der Antrag in der Versammlung nicht behandelt 
werden.

§ 127 Satz 1 bis 3 AktG

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gilt § 126 sinn-
gemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu wer-
den. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann 
nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die 
Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 
enthält. […]
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§ 130a Absatz 5 Satz 3, Abs. 6 AktG
[…]
(5) […] Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 

Satz 2 Nummer 3, das Auskunftsverlangen nach § 131 
Absatz 1, Nachfragen nach § 131 Absatz 1d sowie wei-
tere Fragen nach § 131 Absatz 1e dürfen Bestandteil 
des Redebeitrags sein. […]

(6)  Die Gesellschaft kann sich in der Einberufung vorbe-
halten, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 
zwischen Aktionär und Gesellschaft in der Versamm-
lung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und die-
sen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 
sichergestellt ist.

§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 AktG

(1) […] Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, 
sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten:

 […]
3.  den elektronisch zu der Versammlung zugeschalte-

ten Aktionären wird das Recht eingeräumt, Anträge 
und Wahlvorschläge im Wege der Videokommunika-
tion in der Versammlung zu stellen,

[…]
§ 124 Absatz 3 Satz 4 AktG
[…]
(3) […] Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-

dern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf 
und Wohnort anzugeben. […]

§ 125 Absatz 1 bis 3 AktG

(1)  Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließ-
lich Namensaktien ausgegeben hat, hat die Einberufung 
der Hauptversammlung mindestens 21 Tage vor dersel-
ben wie folgt mitzuteilen: 
1.  den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft ver-

wahren,
2.  den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung 

verlangt haben, und
3.  den Vereinigungen von Aktionären, die die Mittei-

lung verlangt haben oder die in der letzten Haupt-
versammlung Stimmrechte ausgeübt haben.

 Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die 
Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei 
börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tages-
ordnung mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Mög-
lichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen 
Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Ak-
tionären, hinzuweisen. Bei börsennotierten Gesellschaf-
ten sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; An-
gaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-
nehmen sollen beigefügt werden.

(2)  Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand einer Gesell-
schaft, die Namensaktien ausgegeben hat, den zu 
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im 
Aktienregister Eingetragenen zu machen sowie den Ak-
tionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt 
haben, und den Vereinigungen von Aktionären, die die 

Mitteilung verlangt oder die in der letzten Hauptver-
sammlung Stimmrechte ausgeübt haben.

(3)  Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, daß ihm 
der Vorstand die gleichen Mitteilungen übersendet.

 […]

§ 96 Abs. 2 AktG
[…]
(2) Bei börsennotierten Gesellschaften, für die das Mitbe-

stimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz 
oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, setzt 
sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus 
Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern 
zusammen. Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat ins-
gesamt zu erfüllen. Widerspricht die Seite der Anteils-
eigner- oder Arbeitnehmervertreter auf Grund eines 
mit Mehrheit gefassten Beschlusses vor der Wahl der 
Gesamterfüllung gegenüber dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden, so ist der Mindestanteil für diese Wahl von der 
Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer 
getrennt zu erfüllen. […]

Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß  
§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG

Aktionäre, die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 
angemeldet sind, können vor der Hauptversammlung Stel-
lungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im 
Wege elektronischer Kommunikation einreichen. Solche 
Stellungnahmen müssen in Textform bis Freitag, den 16. 
Mai 2025, 24 Uhr (MESZ), über den Online-Service unter 
der Internetadresse www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww einge-
hen. Der Umfang ist auf 10.000 Zeichen (inklusive Leerzei-
chen) begrenzt.

Die Gesellschaft wird die Stellungnahmen allen ordnungs-
gemäß zu der virtuellen Hauptversammlung angemeldeten 
Aktionären bis zum Ablauf des 17. Mai 2025, also bis spä-
testens zum Samstag, den 17. Mai 2025, 24 Uhr (MESZ), 
zugänglich machen. Das Zugänglichmachen erfolgt über 
den Online-Service unter der Internetadresse www.ww-ag.
com/go/ir/hv-ww. Stellungnahmen werden nicht zugänglich 
gemacht, wenn sie nicht von einem ordnungsgemäß zu 
der virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionär 
stammen, mehr als 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 
umfassen oder ein Fall im Sinne von § 130a Abs. 3 Satz 
4 i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 6 AktG 
vorliegt.

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen be-
gründet keine Möglichkeit zur Vorabeinreichung von Fra-
gen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stellungnahmen 
enthaltene Fragen werden daher in der virtuellen Hauptver-
sammlung nicht beantwortet, es sei denn, sie werden im 
Wege der Videokommunikation in der Hauptversammlung 
gesondert gestellt. Auch in Stellungnahmen enthaltene An-
träge, Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüs-
se der Hauptversammlung werden nicht berücksichtigt. Die-
se sind ausschließlich auf den hier dargestellten gesondert 
angegebenen Wegen einzureichen bzw. zu stellen oder zu 
erklären.
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Bei der Zugänglichmachung von Stellungnahmen wird die 
Gesellschaft die Namen der Verfasser der Stellungnahmen 
offenlegen. Mit dem Einreichen der Stellungnahme erklä-
ren sich Aktionäre oder Bevollmächtigte mit der Veröffent-
lichung der Stellungnahme unter Offenlegung des Namens 
und des Wohnorts bzw. Sitzes einverstanden.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelun-
gen des Aktiengesetzes, die auch bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen von dem Zugänglichmachen von 
Stellungnahmen abgesehen werden kann, lauten wie folgt:

§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 AktG

(1) […] Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, 
sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten:

 […]
6.  den Aktionären wird das Recht eingeräumt, Stel-

lungnahmen nach § 130a Absatz 1 bis 4 im Wege 
elektronischer Kommunikation einzureichen,

[…]

§ 130a Absatz 1 bis 4 AktG
 
(1)  Im Fall der virtuellen Hauptversammlung haben die Ak-

tionäre das Recht, vor der Versammlung Stellungnah-
men zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege 
elektronischer Kommunikation unter Verwendung der in 
der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse einzurei-
chen. Das Recht kann auf ordnungsgemäß zu der Ver-
sammlung angemeldete Aktionäre beschränkt werden. 
Der Umfang der Stellungnahmen kann in der Einberu-
fung angemessen beschränkt werden.

(2)  Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der 
Versammlung einzureichen.

(3)  Die eingereichten Stellungnahmen sind allen Aktionä-
ren bis spätestens vier Tage vor der Versammlung zu-
gänglich zu machen. Das Zugänglichmachen kann auf 
ordnungsgemäß zu der Versammlung angemeldete Ak-
tionäre beschränkt werden. Bei börsennotierten Gesell-
schaften hat das Zugänglichmachen über die Internet-
seite der Gesellschaft zu erfolgen; im Fall des Satzes 2 
kann das Zugänglichmachen auch über die Internetseite 
eines Dritten erfolgen. § 126 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 
3 und 6 gilt entsprechend.

(4)  Für die Berechnung der in den Absätzen 2 und 3 Satz 1 
genannten Fristen gilt § 121 Absatz 7.

[…]

§ 126 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 AktG
[…]
(2)  Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen 

nicht zugänglich gemacht zu werden,
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichma-

chen strafbar machen würde,
[…]
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten of-

fensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder 
wenn sie Beleidigungen enthält,

[…]

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der 
Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht 
vertreten lassen wird, oder

[…]

§ 121 Absatz 7 AktG
[…]
(7)  Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung 

zurückberechnet werden, ist der Tag der Versammlung 
nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonn-
tag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen 
zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag 
kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwen-
den. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die 
Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen.

Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a 
Abs. 5, 6 AktG

Elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltete Ak-
tionäre und ihre Vertreter haben in der Hauptversammlung 
ein Rederecht im Wege der Videokommunikation. Der Re-
debeitrag kann Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie Auskunftsverlangen nach  
§ 131 Abs. 1 AktG umfassen.
 
Die Redebeiträge sind während der Hauptversammlung 
nach Aufforderung durch den Versammlungsleiter über den 
Online-Service unter der Internetadresse www.ww-ag.com/
go/ir/hv-ww anzumelden. Das nähere Verfahren wird der 
Versammlungsleiter in der Hauptversammlung erläutern.
 
Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der 
Videokommunikation zwischen Aktionär und Gesellschaft in 
der Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu über-
prüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfä-
higkeit nicht sichergestellt ist. Technische Mindestvoraus-
setzungen für eine Live-Videozuschaltung sind daher ein 
internetfähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie eine 
stabile Internetverbindung.

Der Versammlungsleiter ist gemäß § 17 Abs. 2 Satz 3 und 
4 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Rederecht 
zeitlich angemessen zu beschränken und insbesondere be-
reits zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres 
Verlaufs für das Auskunfts- und Rederecht zusammenge-
nommen einen zeitlichen Rahmen für den ganzen Haupt-
versammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte 
und für einzelne Redner zu setzen.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelun-
gen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 AktG

(1) […] Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, 
sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten:
[…]
7.  den elektronisch zu der Versammlung zugeschalte-

ten Aktionären wird ein Rederecht in der Versamm-
lung im Wege der Videokommunikation nach § 130a 
Absatz 5 und 6 eingeräumt,

[…]

https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
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§ 130a Absatz 5, 6 AktG
[…]
(5)  Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten 

Aktionären ist in der Versammlung ein Rederecht im 
Wege der Videokommunikation zu gewähren. Für die 
Redebeiträge ist die von der Gesellschaft angebotene 
Form der Videokommunikation zu verwenden. Anträge 
und Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3, das Auskunftsverlangen nach § 131 Absatz 1, 
Nachfragen nach § 131 Absatz 1d sowie weitere Fragen 
nach § 131 Absatz 1e dürfen Bestandteil des Redebei-
trags sein. § 131 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(6)  Die Gesellschaft kann sich in der Einberufung vorbe-
halten, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 
zwischen Aktionär und Gesellschaft in der Versamm-
lung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und die-
sen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 
sichergestellt ist.

§ 131 Absatz 2 Satz 2 AktG 

(2)  […] Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß  
§ 129 kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das 
Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemes-
sen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen.

[…]

Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 
Abs. 1 AktG 

Jeder ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung 
zugeschaltete Aktionär oder Aktionärsvertreter kann gem. 
§ 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft verlangen über 
Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und ge-
schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen 
Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der 
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, so-
weit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Ge-
genstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Es ist geplant, dass der Versammlungsleiter festlegt, dass 
Fragen in der virtuellen Hauptversammlung nur im Wege 
der Videokommunikation gestellt werden können. Die 
 Gesellschaft behält sich für diesen Fall vor, gemäß § 130a 
Abs. 6 AktG die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 
zwischen dem jeweiligen Aktionär und der Gesellschaft in 
der virtuellen Hauptversammlung vor dem entsprechenden 
Redebeitrag des Aktionärs zu überprüfen und diesen zu-
rückzuweisen, wenn die Funktionsfähigkeit nicht sicherge-
stellt ist.

Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,
 • soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesell-
schaft oder einem verbundenen Unternehmen einen 
nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen,

 • soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die 
Höhe einzelner Steuern bezieht,

 • über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem 
Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt worden 
sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es 
sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresab-
schluss feststellt,

 • über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, so-
weit die Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, 
um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsge-
setzbuchs zu vermitteln,

 • soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Aus-
kunft strafbar machen würde,

 • soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesell-
schaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in 
der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.

Wird einem elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung 
zugeschalteten Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann 
dieser Aktionär über den Online-Service verlangen, dass 
seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verwei-
gert worden ist, in die Niederschrift über die virtuelle Haupt-
versammlung aufgenommen werden.

Der Versammlungsleiter ist gemäß § 17 Abs. 2 Satz 3 
und 4 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Aus-
kunftsrecht zeitlich angemessen zu beschränken und ins-
besondere bereits zu Beginn der Hauptversammlung oder 
während ihres Verlaufs für das Auskunfts- und Rederecht 
zusammengenommen einen zeitlichen Rahmen für den 
ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesord-
nungspunkte und für einzelne Redner zu setzen.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelun-
gen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG

(1) […] Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, 
sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten:
[…]
4.  den Aktionären wird ein Auskunftsrecht nach § 131 

im Wege elektronischer Kommunikation eingeräumt, 
[…]

§ 131 AktG 

(1)  Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversamm-
lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erfor-
derlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Ge-
sellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Macht 
eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 
Absatz 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetz-
buchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, 
dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahres-
abschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt 
wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. Die Aus-
kunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens 
(§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Haupt-
versammlung, der der Konzernabschluss und der Kon-
zernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch 
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen.

[…]
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(1f) Der Versammlungsleiter kann festlegen, dass das Aus-
kunftsrecht nach Absatz 1, das Nachfragerecht nach 
Absatz 1d und das Fragerecht nach Absatz 1e in der 
Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Video-
kommunikation ausgeübt werden dürfen.

(2)  Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaf-
ten und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die 
Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann 
den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und 
Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu be-
schränken, und Näheres dazu bestimmen.

(3)  Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesell-
schaft oder einem verbundenen Unternehmen einen 
nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die 
Höhe einzelner Steuern bezieht;

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem 
Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt worden 
sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, 
es sei denn, daß die Hauptversammlung den Jah-
resabschluß feststellt;

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 
soweit die Angabe dieser Methoden im Anhang 
ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264  
Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies 
gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahres-
abschluß feststellt;

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der 
Auskunft strafbar machen würde;

6. soweit bei einem Kreditinstitut, einem Finanz-
dienstleistungsinstitut oder einem Wertpapierinsti-
tut Angaben über angewandte Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden sowie vorgenommene Ver-
rechnungen im Jahresabschluß, Lagebericht, Kon-
zernabschluß oder Konzernlagebericht nicht ge-
macht zu werden brauchen;

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesell-
schaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und 
in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich 
ist.

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert 
werden.

(4)  Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Akti-
onär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung 
gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf 
dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, 
auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Ge-
genstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Im 
Fall der virtuellen Hauptversammlung ist zu gewähr-
leisten, dass jeder elektronisch zu der Versammlung 
zugeschaltete Aktionär sein Verlangen nach Satz 1 im 
Wege der elektronischen Kommunikation übermitteln 
kann. Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3   
Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Die Sätze 1 bis 3 gelten 

nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 
des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunterneh-
men (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein 
assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handels-
gesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen 
(§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke 
der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernab-
schluß des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft 
für diesen Zweck benötigt wird.

(5)  Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann 
er verlangen, daß seine Frage und der Grund, aus dem 
die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift 
über die Verhandlung aufgenommen werden. Im Fall 
der virtuellen Hauptversammlung ist zu gewährleisten, 
dass jeder elektronisch zu der Versammlung zugeschal-
tete Aktionär sein Verlangen nach Satz 1 im Wege der 
elektronischen Kommunikation übermitteln kann.

§ 130a Absatz 6 AktG
[…]
(6)  Die Gesellschaft kann sich in der Einberufung vorbe-

halten, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 
zwischen Aktionär und Gesellschaft in der Versamm-
lung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und die-
sen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 
sichergestellt ist.

Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der virtuellen 
Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 
245 AktG 

Aktionäre, die zu der virtuellen Hauptversammlung zuge-
schaltet sind, haben die Möglichkeit, über den Online-Ser-
vice unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww gegen Beschlüsse 
der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch gem. § 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG zu erklä-
ren. Die Erklärung ist über den Online-Service von Beginn 
der virtuellen Hauptversammlung an bis zu deren Ende 
möglich.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelun-
gen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG

(1)  [...] wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, 
sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten:

 [...]
  8.  den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten 

Aktionären wird ein Recht zum Widerspruch gegen 
einen Beschluss der Hauptversammlung im Wege 
elektronischer Kommunikation eingeräumt.

[...]

§ 245 AktG

Zur Anfechtung ist befugt
1.  jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, 

wenn er die Aktien schon vor der Bekanntmachung der 
Tagesordnung erworben hatte und gegen den Beschluß 
Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat;

https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
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2.  jeder in der Hauptversammlung nicht erschienene Ak-
tionär, wenn er zu der Hauptversammlung zu Unrecht 
nicht zugelassen worden ist oder die Versammlung 
nicht ordnungsgemäß einberufen oder der Gegenstand 
der Beschlußfassung nicht ordnungsgemäß bekanntge-
macht worden ist;

3.  im Fall des § 243 Abs. 2 jeder Aktionär, wenn er die Ak-
tien schon vor der Bekanntmachung der Tagesordnung 
erworben hatte;

4.  der Vorstand;
5.  jedes Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats, 

wenn durch die Ausführung des Beschlusses Mitglie-
der des Vorstands oder des Aufsichtsrats eine strafbare 
Handlung oder eine Ordnungswidrigkeit begehen oder 
wenn sie ersatzpflichtig werden würden.

Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten alle zu der 
Versammlung elektronisch zugeschalteten Aktionäre als er-
schienen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1.


